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R
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N
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D
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Ö
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R
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ZIA
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E
R
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N
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S
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Ä
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R

A-1031
W
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N
D

M
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N
G

ASSE
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PO
STFAC

H
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DVR
0024279

VO
R

W
AN

L
Inland:01

Ausland
+43-1

TEL
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32?
0
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TELEFAX

711323775

ZI.
12-R

E
P

-43.00/11
S

d/H
t

W
ien,

14.
O

ktober2011

A
n

das
P

er
E

-M
ail

B
undesm

inisterium
für

G
esundheit

A
n

das
P

er
E

-M
ail

P
räsidium

des
N

ationalrates

Betr.:
B

undesgesetz,
m

itdem
das

B
undesgesetz

über
K

rankenanstalten
und

K
uranstalten

geändert
w

ird
—

U
m

setzung
des

Ö
SG

2010

B
ezug:

Ihr
E

-M
ailvom

14.
S

eptem
ber2011,

G
Z:

B
M

G
-7

11
00/0003-1/B

Il212011

S
ehr

geehrte
D

am
en

und
H

erren!

D
er

H
auptverband

der
ö

sterreichischen
S

ozialversicherungsträger
nim

m
tw

ie

folgt
S

tellung,
w

ozu
w

ie
üblich

S
tellungnahm

en
der

S
ozialversicherungsträger

b
e

rücksichtigtw
urden:

Zu
§

2a
A

bs.
1

lit.
a

und
b

Es
liegt

unserer
A

nsicht
nach

ein
R

edaktionsversehen
vor.

Zw
ischen

den

W
örtern

„m
ir

und
„Abteilungen“

fehlt
das

W
ort

„betten
führenden“.

In
der

T
extge

genüberstellung
istdas

W
ort„bettenführenden“jedoch

enthalten.

In
diesem

Zusam
m

enhang
m

öchten
w

ir
Folgendes

anm
erken:

Tageskliniken
w

erden
als

bettenführende
E

inrichtungen
definiert.

Es
w

äre
zu

diskutieren,
ob

es
betriebsw

irtschaftlich
tatsächlich

sinnvoll
ist,

tagesklinische
E

inrich

tungen
unbedingt

als
bettenführend

zu
definieren,

zum
aldie

in
B

etracht
kom

m
enden

P
atienten

nach
dem

E
ingriff

und
einer

kurzen
A

ufw
ach-V

erw
eilphase

in
der

R
egel
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das
Krankenhaus

ohnehin
zeitnah

nach
der

O
peration

bereits
w

iederverlassen
kö

n

nen.

Tageskliniken
sind

sicherlich
ein

sehrw
ichtigerAnsatz,

um
den

„echten“
sta

tionären
Bereich

kostenm
äßig

spürbarzu
entlasten.

Es
darfnichtsein,

dass
die

V
e

r

pflichtung,
Betten

vorzuhalten,
ein

H
em

m
schuh

für
die

Verlagerung
in

Tageskliniken

ist.
D

as
im

m
erw

iederkehrende
Argum

ent,
tagesklinische

Aufenthalte
w

ären
rechtlich

stationäre
Aufenthalte

und
Tageskliniken

bräuchten
desw

egen
Betten,

greiftzu
kurz.

Es
spricht

nichts
dagegen,

eine
Funktionseinheitauch

ohne
Betten

dem
stationären

Bereich
zuzuordnen.

Die
Verpflichtung

zur
Bettenführung

erscheintdaher
beitagesklinischen

E
in

richtungen
nichtzw

ingend
erforderlich

zu
sein.

Zu
§

2a
A

bs.3
bis

5
sow

ie
§

18
A

bs.
2

Die
geplante

Änderung
hat

—
entgegen

den
Ausführungen

in
den

M
aterialien

—
auch

Ausw
irkungen

aufdie
Sozialversicherungsträger.

Aus
Ieistungsrechtlicher

Sicht
haben

die
vorgenom

m
enen

Flexibilisierungen

eine
Verkom

plizierung
im

Bereich
der

notw
endigen

Krankentransporte
zur

Folge,
da

es
in

H
inkunftnoch

schw
ierigersein

wird,
eine

korrekte
Beurteilung

überdas
nächst-

gelegene
geeignete

Krankenhaus
(oderdessen

D
epartm

ents,
W

ochenklinik,
etc.)

zu

treffen.
Auch

ist
aufgrund

der
nun

m
öglichen

organisatorischen
Veränderungen

—

z.
B.

w
enn

bestim
m

te
derzeitbestehende

Krankenanstalten
aufS

tandardkrankenan

stalten
m

it
G

rundversorgung
reduziert

w
erden

—
davon

auszugehen,
dass

ein
b

e

stim
m

ter
Teil

der
Patienten

nun
in

ein
w

eiter
entferntes

Krankenhaus
transportiert

w
erden

m
uss

und
dadurch

längere
bzw.

zusätzliche
Transportstrecken

entstehen.
Ist

dies
aus

m
edizinischen

G
ründen

notw
endig,

erfolgt
der

Transport
auf

Kosten
des

Krankenversicherungsträgers.
D

ie
dadurch

den
Krankenversicherungsträgern

e
n

t
stehenden

M
ehrkosten

w
ären

aber
in

W
irklichkeit

auforganisatorische
V

eränderun

gen
in

derSpitalslandschaftzurückzuführen.

D
ie

Them
atik

der
aus

den
Veränderungen

resultierenden
M

ehrkosten
im

Krankentransportbereich
w

äre
jedenfalls

in
die

finanziellen
Erläuterungen

aufzuneh

m
en,

um
zum

indesteinen
Ansatzpunktfürdie

nächsten
LKF-Verhandlungen

im
Jahr

2013
zu

haben.
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W
eiters

w
ird

daraufhingew
iesen,

dass
durch

die
vorgesehenen

Änderungen

Strukturen
im

Krankenanstaltenbereich
reduziertw

erden
(können),w

elche
die

sozia

le
Krankenversicherung

im
extram

uralen
Bereich

auffangen
m

uss.
D

adurch
allenfalls

entstehende
Verschiebungen

zw
ischen

den
Leistungsbereichen

Spitalund
niederge

lassener
Bereich

w
ären

nach
dem

Prinzip
der

leistungsorientierten
K

rankenan

staltenfinanzierung
(,‚G

eld
folgt

Leistung“)
auszugleichen.

Sollte
es

daher
aufgrund

der
N

ovelle
zu

system
atischen

Verschiebungen
vom

Spitalsbereich
in

den
niederge

lassenen
Bereich

kom
m

en,
sind

die
Finanzierungsgrundlagen

in
jedem

Fall
anzu

passen.
D

ies
sollte

ebenfalls
im

Allgem
einen

TeilderErläuterungen
ergänztw

erden.

Aufw
endungen,

die
sich

aus
einer

organisatorischen
U

m
strukturierung

der

Krankenanstalten
ergeben,

dürfen
nicht

zu
Lasten

der
Sozialversicherung

ausfallen

und
sind

diesen
dem

Prinzip
der

leistungsorientierten
Krankenanstaltenfinanzierung

folgend
zu

ersetzen.

Für
die

neu
vorgesehenen

Versorgungsform
en

ist
es

w
eiters

erforderlich,

dass
Planbetten-O

bergrenzen
im

O
SG

bzw.
R

SG
festgelegtw

erden,
da

die
Betten

derzeitdie
einzigen

K
apazitätsplanungsgrößen

im
stationären

Bereich
darstellen.

Zu
§2a

A
bs.4

Im
Ö

SG
2010,

5.
24,

5.
Absatz,

w
ird

festgelegt,
dass

die
genannten

S
tan

dardkrankenanstalten
der

Basisversorgung
im

R
ahm

en
von

M
odellversuchen

bzw.

Pilotprojekten
geführt

w
erden

können.
Ein

diesbezüglicher
H

inw
eis

bzw.
eine

ent

sprechende
Einschränkung

der
Erm

ächtigung
an

die
Landesgesetzgebung

fehlt
im

G
esetzestext.

Z
2

sollte
w

ie
folgt

ergänztw
erden

(vgl.
Ö

SG
2010,

5.
24,

5.
Absatz,

dritter
Punkt):

„D
ie

operativ
tätigen

Fachrichtungen
sind

jew
eils

im
R

SG
bzw

.
in

den
Lan

deskrankenanstaltenplänen
sam

tihrerO
rganisationsform

anzuführen.“

Eine
Z

7
sollte

ergänzt
w

erden
und

w
ie

folgt
lauten

(vgl.
Ö

SG
2010,

5.
25

oben):

„B
ei

dislozierten
O

rganisationseinheiten
ist

siche,zustellen,
dass

die
D

oku
m

entation
der

Leistungserbringung
eine

eindeutige
Zuordnung

des
B

ehandlungsor
tes

und
derfachärztlichen

Zuständigkeitenthält“.
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Zu
den

§~
2b

und
2c

D
ie

um
fangreichen

Festlegungen
von

dienstrechtlichen,
organisatorischen

und
haftungsrechtlichen

Angelegenheiten
in

den
Erläuterungen

finden
sich

im
G

e

setzestextnicht.
Um

U
nklarheiten

bzw.Streitfälle
zu

verm
eiden,

sollten
insbesondere

die
haftungsrechtlichen

Verantw
ortlichkeiten

im
Sinne

des
Konsum

entenschutzes

(Patientensicherheit)auch
explizitim

G
esetz

geregeltw
erden.

E
rgänzungsvorschlag

zu
§3

A
bs.2

In
§

3
Abs.

2,derdie
Voraussetzungen

fürdie
Erteilung

einer
Bew

illigung
zur

Errichtung
einer

Krankenanstalt
i.S.d.

Abs.
1

regelt,
sollte

die
folgende

neue
(lt.e

a
n

gefügtw
erden:

»e)
ein

Bedarfim
R

ahm
en

eines
regionalen

Strukturplanes
G

esundheit
festgestellt

wurde.

E
rgänzungsvorschlag

zu
§3

A
bs.

6
und

§
3a

A
bs.

8

Im
R

ahm
en

einerbundesw
eiten

Planung
im

G
esundheitsw

esen
(insbesonde

re
im

R
ehabilitationsbereich)

w
ürde

es
sich

als
sinnvoll

und
zielführend

erw
eisen,

auch
den

H
auptverband

im
Zulassungsverfahren

einzubinden.
Es

wird
daher

ange

regt,
in

§
3

Abs.
6

für
bettenführende

Krankenanstalten
bzw.

in
§

3a
Abs.

8
für

selb

ständige
Am

bulatorien
neben

den
„betroffenen

Sozialversicherungsträgern“
auch

dem
H

auptverband
Parteistellung

einzuräum
en

(dessen
Trägerkonferenz

hat
Ziel-

vorgaben
für

die
Versicherungsträgeraufzustellen,

eine
Einbindung

in
die

Verfahren

istzurAbstim
m

ung
derVorgangsw

eisen
sinnvoll,vgl.§

441e
ASVG

).

W
eiters

w
ird

angeregt,
die

Errichtungsbew
illigungen

zeitlich
zu

befristen

(z.
B.

zw
eiJahre).

D
erzeitw

ird
eine

rollierende
Planung

dadurch
erschw

ert,
dass

es

laufend
Einreichungen

von
Krankenanstaltenprojekten

gibtund
es

nichtabsehbarist,

ob
bzw.

w
ann

m
iteiner

R
ealisierung,

d.h.Inbetriebnahm
e

gerechnetw
erden

kann.

Z
u

~
5

b
A

bs.
1

Aus
derTextgegenüberstellung

isteine
Änderung

des
§

5b
Abs.

1
ersichtlich,

die
sich

w
eder

im
vorgeschlagenen

G
esetzestextselbst

noch
in

den
Erläuterungen

findet.
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E
rgänzungsvorschlag

zu
§6

A
bs.

1

In
§

6
Abs.

1,
der

den
Inhaltder

durch
Landesgesetz

zu
regelnden

A
nstalts

ordnung
definiert,

w
äre

zusätzlich
zu

den
vorgeschlagenen

Ergänzungen
eine

w
eite

re
lit.

h
m

itfolgendem
Inhaltanzufügen:

„h)Regelungen
zurErrichtung

und
zum

Betrieb
fürGrolSgeräte.“

Zu
§

6
A

bs.
7

In
Z

1
sollte

derzw
eite

Satz
w

ie
folgtlauten:

„In
der

D
okum

entation
des

L.eistungsgeschehens
ist

sicherzustellen,
dass

die
P

fleglinge
jederzeitzw

eifelsfreieinem
bestim

m
ten

Sonderfach
zugeordnet

w
erden

können.“

Es
sollte

nichtnur
krankenanstaltenintern,

sondern
auch

fürA
ußenstehende

transparent
sein,

w
elches

Fach
für

einen
Pflegling

zuständig
w

ar
(Abbildung

über

das
Krankenanstaltendokum

entationssystem
[KD

O
K]).

A
ußerdem

istaufeinen
T

ipp

fehler
hinzuw

eisen
(»P

flegline“anstelle
von

„Pfleglinge“).

In
Z

4
zw

eiter
Satz

m
üsste

es
„Fachstrukturen“

anstelle
von

„Fachstruktu?‘

lauten.

In
Z

5
istdervorletzte

Satz
unklar.

Es
istnichteindeutig

geregelt,
w

erfürdie

Sicherstellung
der

Erfüllung
der

Aufgaben
der

am
bulanten

Erstversorgungseinheit

zuständig
ist.

Die
W

ortfolge
„w

enn
die

Erfüllung
der

Aufgaben
der

am
bulanten

Erstversorgungseinheit
durch

die
Krankenanstalt

in
anderer

Form
sichergestellt

ist“
kann

dahingehend
interpretiertw

erden,
dass

die
Krankenanstalt

dies
sicherzustellen

hatoderdass
dies

nursichergestelltsein
m

uss
(auch

durch
D

ritte).

W
irschlagen

vor,die
Bestim

m
ung

w
ie

folgtklarzustellen:
„
.
.
.

einstellen,
w

enn

die
Krankenanstalt

die
Erfüllung

derAufgaben
der

am
bulanten

E
rstversorgungsein

heitfürdiesen
Zeitraum

in
andererForm

sicherstellt“.

Zu
§

lO
a

A
bs.

5

D
urch

diese
Bestim

m
ung

hatder
Ö

SG
w

eiterhin
keine

unm
ittelbar

bindende

W
irkung.

D
ie

Anw
endung

als
Sachverständigengutachten

bedeutet
nur,

dass
der

O
SC

bei
der

Entscheidungsfindung
berücksichtigt

w
erden

m
uss.

Ein
Abgehen

von

den
Vorgängen

des
Ö

SG
ist

aber
w

eiterhin
grundsätzlich

ohne
Folgen

m
öglich,

zu

m
al

nach
dem

—
unverändert

gebliebenen
—

§
lO

a
Abs.

1
die

im
Ö

SG
vereinbarten
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Zielvorstellungen,
Planungsgrundsätze

und
-m

ethoden
lediglich

„zu
berücksichtigen“

sind.

U
nseres

Erachtens
sollte

der
Ö

SG
bei

Planungen
aufLänderebene

verbind

lich
sein.

Z
u~

59a
A

bs.
1

Z
4

Die
Aufgaben

der
Bundesgesundheitsagentur

(BG
A)

w
erden

um
den

Bereich

der
bundesw

eiten
Abstim

m
ung

des
Angebots

im
Bereich

der
R

ehabilitation
erw

eitert.

Den
Intentionen

des
Bundesm

inisterium
s

für
G

esundheit
zufolge

soll
der

Leistungsbereich
der

R
ehabilitation,

som
it

insbesondere
der

R
ehabilitations-Plan,

nun
auch

in
den

Ö
SG

integriertw
erden.

Die
vorgeschlagene

Ergänzung
erscheint

zunächst
nicht

notw
endig,

zum
al

bereits
de

lege
lata

die
um

fassende
D

iktion
im

vorliegenden
Paragrafen

ja
auch

die

R
ehabilitation

m
itum

fasst.
Sinnvoll

istjedenfalls
eine

bundesw
eite

B
etrachtungsw

ei

se
bei

der
D

eckung
des

Bedarfs
(Leistungsangebotsplanung)

im
R

ehabilitationsbe

reich
und

nicht
eine

Betrachtung
von

Bundesländern
oder

gar
nur

V
ersorgungszo

nen.

D
arüber

hinaus
istnicht

nachvollziehbar,
w

arum
diese

Ergänzung
nur

in
Z

4

vorgesehen
w

ird
und

nicht
auch

beispielsw
eise

in
Z

1,
w

eilder
R

ehabilitations-Plan

ja
auch

Q
ualitätsvorgaben

enthält.

W
eiters

ist
nicht

eindeutig,
ob

sich
durch

diese
Erw

eiterung
der

Aufgaben

auch
eine

Änderung
in

der
Vorgehensw

eise
im

Bereich
der

R
ehabilitation

in
Bezug

aufden
H

auptverband
und

die
einzelnen

Trägerergibt.

Sollte
diese

Erw
eiterung

dazu
führen,

dass
zukünftig

nicht
nur

die
Aufgaben

der
Bundesgesundheitsagentur

erw
eitert,

sondern
die

Sozialversicherungsträger

nicht
m

ehr
w

ie
bisher

in
die

Bedariserhebung,
Planung

und
Abstim

m
ung

m
iteinbezogen

w
erden,

so
kann

dieserÄnderung
keinesfalls

zugestim
m

tw
erden.

D
ie

Finanzierung
der

R
ehabilitation

erfolgtfast
ausschließlich

durch
die

S
o

zialversicherungsträger.
D

iese
können

auch
den

Bedarf
und

die
Q

ualitätsvorgaben
im

Bereich
der

R
ehabilitation

am
besten

einschätzen
und

abstim
m

en.D
ie

P
lanungs

kom
petenz

sollte
daherjedenfalls
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